
 

 

1. Nachtragssatzung 
 

zur Satzung der Stadt Bad Segeberg über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, 

den Ausbau und Umbau sowie die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen 

(Ausbaubeitragssatzung) 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2, 8 und 

8a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) des Landes Schleswig-Holstein, beide in der 

jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 11.10.2017 

folgende 1. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Bad Segeberg über die Erhebung von 

Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau und Umbau sowie die Erneuerung von Straßen, 

Wegen und Plätzen vom 24.09.2015 beschlossen: 

 

 

Artikel 1  
 

§ 12 

Veranlagung, Fälligkeit 

 

wird wie folgt neu gefasst: 

 

(1) Die Vorauszahlung und der Beitrag werden durch Bescheid festgesetzt und sind einen 

Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides fällig. Die Stadt kann auf Antrag 

Stundungen oder Verrentungen bewilligen. 

 

(2) Auf Antrag kann die Vorauszahlung und der Beitrag durch Bescheid in eine Schuld 

umgewandelt werden, die in höchstens 20 Jahresleistungen zu entrichten ist. Der Antrag ist 

innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe zu stellen. In dem Bescheid sind Höhe und 

Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist 

jährlich mit höchstens drei von Hundert über dem zu Beginn des Jahres geltenden 

Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verzinsen.  

 

Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Bad Segeberg, den 13.10.2017 

 

 

    

gez. 

Dieter Schönfeld   L.S. 

Bürgermeister  
 


